
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Jugendhilfe Kappelmann-Fischer Bremen GbR
Siedelhof 13, 27 47 4 Cuxhaven

wird folgende

Vereinbarung nach S 78b Abs. 1 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

Diese Vereinbarung regelt die Leistungserbringung und Finanzierung der Einzelfälle im ambulant

betriebenen betreuten Jugendwohnen nach S$ g+ und 41 Sozialgesetzbuch Acltes Buch (SGB Vlll)
für die Jugendhilfe Kappelmann-Fischer Bremen GbR Winterstraße 32,28215 Bremen.

Grundlage der Vereinbarung ist die beiliegende Anlage 1 (Leistungsbeschreibung des

Leistunglangebotstypes 13J. Diese und der Berechnungsbogen vom 12. November 2024 (Anlage 2)

sind Bestandteil der Vereinbarung.

Die Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer Vergütung und

ihrer prüfung. tm-uOrigen finden die Regelungen des Landesrahmenvertrages nach $ 78 f SGB Vlll

vom 15.1 1.2001in der letzten Fassung Anwendung.

2. Leistung

Z.j. Att,lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung bzw. die wesentlichen Leistungsmerkmale sind

der Anlage I zum Vertrag zu entnehmen.

2.2. Der Leistungserbringer hat sichezustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt,

die nicht wegenäiner Oer in g 72a Absatz 1 Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig

verurteilt woiden sind. Zu dielem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass

und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungs-zeugnis nach $ 30 Abs.5

und $ 30ä Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unvezüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen,

wenn ihm bekannt wird, dass gegen äine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat

begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind'
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3. Entgelt

3.1. Die einrichtungsbezogenen Gesamtentgelte betragen pro Percon und Monat

ab 01.01.2025:

Betreuungspauschale 1 (5 Wochenstunden netto)
davon das Entgelt für das Regelleistungsangebot
und das Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestionen

Betreu u ngs pauschal e 2 (7,5 Wochenstu nden netto)

davon das Entgelt für das Regelleistungsangebot
und das Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestionen

Betreuungspauschale 3 (10 Wochenstunden netto)
davon das Entgelt für das Regelleistungsangebot
und das Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestionen

Betreu u n gs pauschal e 4 (12,5 Wochenstunden netto)

davon das Entgelt für das Regelleistungsangebot
und das Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestionen

€ 1.410,09
€ 1.327,74
€ 82,35

€ 2.075,30
€ 1.951,78
€ 123,52

€2.735,19
€2.570,50
€ 164,69

€ 3.394,63
€3.188,77
€ 205,86

3.2. Weitere Regelungen und lnformationen sind der Anlage 1 sowie dem beigefügten Berygh-

nungsschema vöm 1ä. November 2e24 (Anlage 2) zu entnehmen. Gleiches gilt für die Definition der

Betreuungspauschalen.

3.3. Die o.g. pauschalen können nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenübernahmeerklärung

seitens dei zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfallvorliegt.

3.4. Mit den pauschalen nach Ziffer 3.1sind alle direkten und indirekten Zeiten der Leistungser-

bringung und die Zeiten für Urlaub, Krankheit, Fortbildung etc. abgegolten. Hiezu zählen die

unm'ittei-baren Zeiten beim Jugendlichen/jungen Menschen, die Vor- und Nachbereitung,

Fahrtzeiten, Ausfallzeiten duröh Krankheit, fortoitOung, Supervision etc. der Betreuungsfachkräfte,

die Zeiten für Dienstbesprechungen, Falldokumentation sowie die Teilnahme an der Hilfeplanung.

Ebenso sind mit den pauschalen alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden
personalkosten ftir die Betreuung, fachliche Leitung und Koordination (Qualitätssicherung),

Geschäftsführung und allgemeinä Verwaltung sowie alle notwendigen Sachkosten (Betreuungs-

und allgemeine Verwalturigssachkosten) sowie die Aufwendungen für Miete, Abschreibung (Btlro)

etc. refinanziert.

3.S. Die Abrechnung der Betreuungspauschalen erfolgt bei Beginn, Beendigung oder vozeitigem

Abbruch im laufendän Monat, tageweise auf der Grundlage von 30,4 Tagen. Rundungen erfolgen

erst bei der Berechnung der anteiligen Monatsbeträge.

3.6. Bei Abwesenheit von bis zu vier Wochen erfolgt keine Entgeltminderung. Wird während eines

stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes aufgrund einer Diagnose bzw. Einschätzung durch

den behandelnden Azt erkennbar, dass es sich um eine längerfristige, mehr als 4 Wochen dau-

ernde Abwesenheit handelt, mindert sich das Entgelt für das Regelleistungsangebot in der jeweili-

gen Betreuungspauschale mit dem Beginn der 5. Woche um einen Abschlag in Höhe von 25 v.H..
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Die abrechnungsfähigen Pauschalen betragen dann pro Person und Monat:

Betreuungspauschale 1 € 1.078,16

Betreuungspauschate 2 € 1.587'35

Betreuungspauschale 3 C 2.092,57

Betreuungspauschale 4 €. 2'597,44

3.7 Der Einrichtungsträger ist verpflichtet, die zu en^rartende Abwesenheitsdauer frühzeitig mit der

behandelnden lnstitution abzuklären und das Ergebnis dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe
mitzuteilen.

3.8. Voraussetzung für die Vergütung von Zeiten nach Ziffer 3.6 ist die Aufrechterhaltung der Lei-

stungsbereitschaftlerart, dass bei Bedarf jedezeit die Betreuungsleistung irbergangslos fortge-

setzt werden kann. Außerdem müssen bei Krankenhaus- und Kuraufenthalten Kontaktpflege und

Bezugsbetreuung vor Ort in angemessenem Umfang sichergestellt werden. Darüber und über die

Rück[ehrmöglichkeiten der/des Jugendlichen aufgrund einer Prognose über den Krankheitsverlauf

ist mit dem züständigen Fachdienst des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe eine Absprache zu

treffen und zu dokumentieren.

4. Vereinbarungszeitraum

4.1. Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.01.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12

Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen (also mindestens bis zum 31J22025)'

4.2. Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer

schriftlichen KUndigung. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens sechs

Wochen, die übrigön Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens drei

Monaten gekündigt werden.

5. Qual itätsentwicklu ngsverein baru ng

5.1. Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Angaben

über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung sind ebenfalls der Anlage 1 zu entnehmen.

Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaft-

lichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfe-

träger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete

Prüfungsunterlagen zür Verfügung und erteilt auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte. Ziel sol-

cher Pitifungen ist es, etwaige Mängelfür die Zukunft einvernehmlich abzustellen.

5.2. lm Sinne der Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach $ 78b Abs. 1 Nr.3 SGB Vlll
in Verbindung mit g 8 des Landesrahmenvertrages SGB Vlll vom 13.03.2009 erstattet die

Jugendhilfe Xappeimann-Fischer GbR alle 2 Jahre einen Qualitätsentwicklungsbericht für das

ambulante betreute Jugendwohnen unter Verwendung des,,Berichtsrasters für die
Qualitätsentwicklu ng".

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Qualitätsbericht - hier für die Jahre 2025 und 2026 -
dem zustäädigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe spätestens bis zum 31 .03.2027

zugeht.

S.3. Gemäß g 8 a SGB Vlll ist beiAnhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung
ftrr ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mit den zuständigen Jugend-
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ämtern das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei

Kenntnis eines Gefährdungsrisikos ihren Schutzauftrag unmittelbar wahzunehmen und/oder das

zuständige Jugendamt unvezüglich zu informieren.

6. Sonstiges

6.1.Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen

ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine

wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. lm übrigen

gelten die Vorschriften der SS 53. ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den

öffentl ich-rechtlichen Vertrag.

6.2.Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im Llektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

Alle genannten Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

Bremen, im November 2024

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,
und lntegration
lm Auftrag:

Einrichtungsträger:

Anlaqen:
nntäge 1: Leistungsangebotsbeschreibung LAT Nr'13 (liegt vor)

Anlage 2: Berechnungsbogen


